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Eröffnung Mountainbike-Strecke  
„Todtmoos-Trail“
mit Jubiläum “ 20 Jahre Mountainbike im Ski-Club Todtmoos“ 

Am Samstag, 14. September 2019 beginnt um 10:00 Uhr 
an der Wehratalhalle die Eröffnung der neuen Mountainbike-
Strecke „Todtmoos-Trail“. 

Wer an der Eröffnungsfahrt mit Sabine Spitz teilnehmen 
möchte, bzw. das Starterpaket nutzen möchte, kann sich 
dazu unter www.todtmoos.de anmelden. An zwei Verpfle-
gungsständen auf der Strecke können Sie Ihre Energie-Re-
serven wieder aufladen. 

Programm
• Geführte Eröffnungstour-Tour mit Sabine Spitz,  
   sowie anschließender Autogrammstunde
• Eröffnungstour für Jedermann
• Pasta-Party
• Ausstellung und Radservice von „2-Rad Center“, Wehr
• Bike- Parcour im Neuen Kurpark
• Bewirtung und Unterhaltung 

Der Rundweg beschreibt zwei Schleifen mit insgesamt 23 
km auf denen 783 Höhenmeter zu überwinden sind. Auf In-
itiative und viel Eigenleistung der MTB Gruppe des Skiclub 
Todtmoos ist eine mittelschwere Trailstrecke entstanden, die 
sowohl den erfahrenen Bikern und Bikerinnen Spaß macht 
als auch den Trailanfängern. 

Wir freuen uns über viele Besucher!

hochschwarzwald.de 

Eröffnung

Todtmoos Trail

Programm
•  Geführte Eröffnungstour-Tour 

mit Sabine Spitz

•  Eröffnungstour für Jedermann 

•  Pasta-Party

•  Ausstellung und Radservice 
von „2-Rad Center“, Wehr

•  Bike- Parcour im Neuen Kurpark

•  Bewirtung und Unterhaltung

Sa, 14. September 2019 . 10 Uhr . Wehratalhalle

Unsere Premiumpartner:

Programm

– JUBIL ÄUM „ 20 JA HRE MTB IM SK ICLUB TODTMOOS“ –
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Spruch der Woche:
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Notruf 1 10

Polizeiposten St. Blasien 07672/922280
Muchenländerstr. 2
Montag, Mittwoch, Freitag 7:30 - 17:00 Uhr
Dienstag + Donnerstag 7:30 - 20:00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten des 
Polizeipostens St. Blasien:
Polizeirevier Bad Säckingen 07761/9340

Feuerwehr/Rettungsdienst 112

Notfallnummer (wenn Hausarzt nicht 
erreichbar ist) 01805/19 29 2-4 30

Gift-Notruf Freiburg 0761/2 70-43 61

Wichtige Telefonnummern und Öff nungzeiten

Notfallversorgung im Spital Waldshut
Internistische Notfallversorgung 
Chirurgische Notfallversorgung 
Gynäkologische Notfallversorgung 
Geburtshilfl iche Notfallversorgung
Urologische Notfallversorgung
Sie erreichen das Spital Waldshut an allen Tagen 
rund um die Uhr unter Telefon  07751/85-0

Gemeindeverwaltung 
St.-Blasier-Straße 2 07674/8 48-0
Telefax: 07674/8 48-33
Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag    8:30  - 11:30 Uhr
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr
Zentrale E-Mail-Anschrift für alle Abteilungen der 
Verwaltung: sekretariat@todtmoos.net
Weitere E-Mail-Anschriften  der Mitarbeiter der 
Verwaltung: www.todtmoos.net

Hochschwarzwald Tourismus GmbH
Tourist-Information Todtmoos
Wehratalstr. 19
79682 Todtmoos 

Wir sind für Sie da: 
Montag bis Freitag       9:30 Uhr – 17:00 Uhr
Samstag bis Sonntag 10:30-12:00 Uhr
Kontakt:
Telefon:    +49(0)7652 / 12068540 
Fax:           +49(0)7652 / 120689549

Freibad „Aqua Treff “ 
 0171/7774117
Montag                             geschlossen
Dienstag  - Sonntag        geschlossen
letzter Einlass eine Stunde vor Badeschluss 

Bei schlechtem Wetter:
Montag                                geschlossen
Dienstag – Sonntag         geschlossen
letzter Einlass eine Stunde vor Badeschluss

Bauhof 
 07674/9 20 99-48
Telefax: 07674/9 20 99-49
Telefonisch am besten 
zu erreichen: 07:30 und 14:00 Uhr
Notfallbereitschaft außerhalb 
der Dienstzeiten:
Bauhofl eiter Siegfried Opfer 
Handy: 0175/7 22 53 96

Kläranlage 
Vordertodtmoos 07674/9 20 99-46
Telefax: 07674/9 20 99-47
Notfallbereitschaft Wasserversorgung 
außerhalb der Dienstzeiten:

Wassermeister 
Wolfgang Paul: 07674/83 72
Handy: 0175/7 22 53 92
bzw.   07674/9 20 69 78

Notfallbereitschaft Abwasserentsorgung 
außerhalb der Dienstzeiten:
Klärwärter Siegfried Opfer: 07674/81 69
Handy: 0175/7225396

Recyclinghof
Mittwoch 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag 15:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:00 - 14:00 Uhr

Ökumenische öff entliche Bücherei
Grüntalstraße 2 (Pfarrzentrum)1. OG
  07674/92 08 82
Öff nungszeiten:
Montag 17:00  - 18:30 Uhr
Freitag 16:00  - 17:30 Uhr

Landratsamt Waldshut 07751/86 -0

Öff nungszeiten:
Montag u. Dienstag 08:30 - 12:30 Uhr
  13:30 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag (durchgehend) 08:30 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr

Müllabfuhr 07751/865432
Hotline Abfuhr Gelbe Säcke 0800/1223255

Primacom 
Kabelbetriebsgesellschaft mbH Co. KG 
Region Südwest - Haifa Allee 2 
- 55128 Mainz 03025/777777
E-mail: kundendienst@primacom.de 
Internet: www.primacom.de 

EnergieDienst AG
Service-Nummer 07623/921200
Störungs-Nummer 07623/921818

Verbraucherzentrale
Infotelefon (0,12 Euro/Minute) 0711/66 91 10
Montag bis Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag 10:00 - 14:00 Uhr

Soziale Dienste
Sozialstation St. Blasien
Dorfhelferin-Einsatzleitung:  07751/91999-44
  mobil 0151/27654300
g.stessl@caritas-hochrhein.de
Montag - Freitag 08:00 - 09:00 Uhr

Ambulante Alten- und Krankenpfl ege, Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen, Betreuung 
dementer Menschen, Dorfhelferinnen, Essen 
auf Rädern, Hausnotruf
Montag–Freitag 8:30-12:30 Uhr

Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden e.V., Freiburg
www.bsvsb.org 0761/36122

Caritasverband Hochrhein e.V. 
Waldshut-Tiengen 07672/48 18 82
Caritassozialdienst - Beratung in verschiedenen 
sozialen Belangen:(Petra Lohmann) Sprechstun-
de in St. Blasien in den Räumen der Sozialstati-
on, Friedhofstraße 8, 1. Stock: mittwochs, 13:30  
- 17:00 Uhr. Bei Bedarf sind Beratungen in Todt-
moos jederzeit möglich.

Diakonisches Werk Hochrhein
Waldtorstraße 1a, 79761 Waldshut-Tiengen 
 07751/83 04-0
Beratungsgespräche nach Vereinbarung
Dienstst. Bad Säckingen 07761/5535890
  08:00  - 09:00 Uhr

DRK-Servicestelle SeniorInnen Bad Säckingen
(Hausnotruf, Mobilruf, HaushaltsService, Mobiler 
Sozialer Dienst, Fahrdienst, Behördengänge, 
Pfl ege, Arztfahrten)
Telefon: 07761/920124

Deutsche Rentenversicherung
Beratungsstelle Waldshut 07751/8 95 80

Hospizdienst e.V. 07751/8 01 10
oder  07755/13 33

Arbeiterwohlfahrt
St. Blasien  07672/44 33
Bad Säckingen,  07761/24 80
Waldshut,  07751/9 11 20

Beratungsstelle für alters- und behinderten-
gerechtes Wohnen 
des LK Waldshut 07741/91 35 44

Hausnotruf für Neuinteressenten
(Frau Kießler) 07743/93 38 13

Alkohol- und Medikamentenprobleme
  07751/91 01 50

blv. Fachstelle Sucht - Jugend- & Drogenberatung 
Waldshut, Bogenstr. 4  07751/89 67 70

Sorgentelefon 
f. Erwachsene 07762/90 01
von 14:00  bis 23:00 Uhr 0800/1 11 01 11

Lerntherapeutische 
Kinder- u. Jugendhilfe e.V. 07672/48 13 48

Frauen- und Kinderschutzhaus 07751/35 53

Off ene Beratung „courage” 07751/91 08 43
Montag bis Freitag 09:00 - 11:00 Uhr
Donnerstag 17:00 - 19:00 Uhr

Kinder- und Jugendtelefon 0800/1 11 03 33

Sexueller Missbrauch - 
sexuelle Gewalt 07751/91 08 43
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

kostenlose Telefonnummer  08000/116 016

donum vitae 07751/89 82 37
Waldshut, Rheinstraße 8 0172/7 33 16 04
Schwangerschaftsberatungsstelle und Bera-
tungsstelle für gesetzliche Schwangerschaftskon-
fl iktberatung 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen
Tierheim Steinatal 2 07741/684033
Handy Notruf-Nr. 0151/55414785

Kreismieterverein 
Waldshut e.V. Tel. u. Fax: 07751/37 90
 
Haus- und Grundeigentümerverein 
Waldshut-Tiengen e.V. 07751/76 76 
und   01801/60 50 60
Zweigstelle St. Blasien 07672/42 22/43 33

w-punkt
Wegweiser durch die Beratungsangebote 
der Wirtschaftsförderung, 
Hotline zum Ortstarif 01801/07 20 04
montags bis freitags 08:00  - 17:00 Uhr
oder im Internet www.w-punkt.de
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Saisonende im AquaTreff 
Am Sonntag, 08.09.2019 war der letzte Badetag im „AquaTreff “. Ein herzlicher Dank 
gilt unserem gesamten Schwimmbadteam, den Kioskbetreibern und insbesondere 
unserem Bademeister Olaf Schwandt. Im Namen der Gemeinde bedanke ich mich 
außerdem bei allen Badegästen für den Besuch und hoff e auf ein Wiedersehen im 
nächsten Jahr.

Die Schule hat begonnen
Die Sommerferien sind zu Ende und am Mittwoch ging auch die Schule wieder los. So sind wieder vie-
le Kinder auf dem Schulweg anzutreff en. Vor allem die Schulanfänger können so manche Situation im 
Straßenverkehr nur schwer einschätzen. Ich bitte daher alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht und 
Rücksichtnahme. Den ABC-Schützen, die eingeschult werden, und auch allen anderen Schülern wünsche 
ich viel Spaß und Erfolg im neuen Schuljahr.

Eröff nung Todtmoos Trail
Am Samstag, 14. September 2019 wird die neue Mountainbike-Strecke, der „Todtmoos Trail“ eröff net 
und gleichzeitig das Jubiläum „20 Jahre Mountainbike im Ski-Club Todtmoos“ gefeiert. Beginn der Veran-
staltung ist um 10:00 Uhr bei der Wehratalhalle. Sabine Spitz wird die erste offi  zielle Eröff nungsfahrt auf 
dem Trail anführen, zu der Sie sich noch kurzfristig anmelden können. Nach der Tour dürfen Sie sich an 
den Bike-Parcours im Neuen Kurpark wagen oder auch den Radservice vom „2-Rad Center“ aus Wehr in 
Anspruch nehmen. Für Speis und Trank sowie für musikalische Unterhaltung ist bestens gesorgt.

Konzert mit dem Musikverein Todtmoos-Weg
Am Sonntag, 15. September 2019 um 10.45 Uhr lädt der Musikverein Todtmoos-Weg zum Konzert im 
„Alten Kurpark“, bei schlechter Witterung in die Wehratalhalle ein. Die Musikerinnen und Musiker präsen-
tieren ein abwechslungsreiches musikalisches Programm und freuen sich auf zahlreiche Zuhörer.

Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende.

Ihre
Janette Fuchs
Bürgermeisterin

Sprechzeiten der Bürgermeisterin Janette Fuchs 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

der nächste Sprechtag fi ndet am Dienstag, 24. September 2019 in der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr 
in meinem Amtszimmer im Rathaus statt. 

Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diesen Termin wahrnehmen können, bitte ich zur besseren Planung um 
vorherige telefonische Terminvereinbarung mit Angabe Ihres Anliegens unter der Telefon-Nr. 07674/848-22. Auch außer-
halb dieser festgelegten Sprechzeiten besteht jederzeit die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch. Interessierte 
können gerne einen Gesprächstermin über das Sekretariat vereinbaren.  Vielen Dank! 

Weitere Sprechzeiten-Termine: 29. Oktober 2019 und 26. November 2019

Ich freue mich auf Sie!
Ihre
Janette Fuchs
Bürgermeisterin
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2. Todtmooser UnternehmerTreff en 
Handel – Gewerbe- Dienstleistung   
Bürgermeisterin besucht ortsansässige Unternehmen 
  
Wir stellen vor:  Kur Apotheke Todtmoos  in Vordertodtmoos 
  
Gründung: 
Seit dem 1. Januar 2012 ist Natalie Milbrandt Inhaberin der kleinen, 
sympathischen Apotheke bei uns in Todtmoos. Sie hat diese von ih-
rem Vater übernommen, der diese seit Mai 2010 betrieben hatte. 
Um den Bestand beider Apotheken zu sichern, haben sich die Hebel 
Apotheke in Hausen und die Kur Apotheke in Todtmoos zu einem 
Filialbetrieb zusammengeschlossen. 
  
Die Mitarbeiter: 
In der Filiale in Todtmoos sind 5 Mitarbeiter/innen einschl. Reini-
gungskraft in Teilzeit beschäftigt.  
Frau Milbrandt geb. Stübler ist täglich in der Apotheke Vorort. 
Auch ihr kleiner Sohn Eric ist den Kunden bekannt, weil er ab und zu 
im Geschäft auch an Mamas Seite sein darf. 
Ausbildungen als Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA), so-
wie Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte (PKA) können in der 
Apotheke absolviert werden.  
  
Produkte und Philosophie: 
Die Kur Apotheke verfügt über ein gut sortiertes Lager an Arznei-
mitteln, kann aber bei Bedarf innerhalb eines halben Tages weitere 
Produkte zuverlässig besorgen. 
Außerdem ist die Kur Apotheke Ihr kompetenter Ansprechpartner 
bei allen Fragen zu Ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefi nden und 
alle Mitarbeiter beraten Sie fachkundig und individuell.  
Deshalb fi nden Sie Vorort auch viele hochwertige Vitalpräparate – 
auch zur Prophylaxe – und dermatologische Kosmetik. 
  
Wünsche: 
Ein Wunsch von Frau Milbrandt ist, dass möglichst viele Einheimische 
und auch Gäste die Apotheke in Todtmoos positiv wahrnehmen, so-
dass die Versorgung mit Arzneimitteln und mehr erhalten bleibt.  
Dazu gehören selbstverständlich auch die guten Ärzte in Todtmoos. 
  
Probleme: 
Es ist ein deutlicher Rückgang der Kunden zu spüren, seit die Praxis 
von Herrn Dr. Bechstein geschlossen ist. 
Der Online Handel wirbt mit vermeintlich günstigeren Preisen und 
macht so die Geschäfte vor Ort kaputt.  

  
Die Politik im Gesundheitswesen stellt 
ein großes Problem dar, da sie sich zu 
oft nicht an den regionalen Gegeben-
heiten orientiert, sondern einen Ge-
samteuropäischen Standard anstrebt. 
Außerdem sind immer mehr fach-
fremde Regularien umzusetzen und 
durchzuführen, die die wertvolle Zeit 
für den Kunden schmälern. 
  
Wir danken Frau Milbrandt für den 
Einblick in ihr Geschäft und wün-
schen ihr weiterhin viel Erfolg und 
für die Zukunft alles Gute! 

Informationen 
aus dem Rathaus

Bauarbeiten im öff entlichen Verkehrsraum  
- Kanalarbeiten im Bereich „Luftbad“ und L 151  
  
Da die vorgesehenen Arbeiten im Bereich der Gemeindestraße „Luft-
bad“ und L 151 nicht bis Ende August beendet werden konnten, 
wurden auf Antrag der bauausführenden Firma die Anordnung der 
verkehrsregelnden Maßnahmen mit provisorischer Zufahrt/Ausfahrt 
durch das Straßenverkehrsamt  bis zum 07.10.2019 verlängert.  
  

 
Vorankündigung 

 

 
Herzliche Einladung zum 

Seniorennachmittag 
 

Oktoberfest 
 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen Seniorennachmittag in die 
Wehratalhalle am 
 

Mittwoch, 9. Oktober 2019, ab 15:00 Uhr 
 
einladen. Natürlich dürfen Sie auch gerne Ihren Ehegatten/Lebenspartner 
mitbringen. 

Unser Motto lautet: „O´zapft is!“. 
 
Auch Pater David und Pater Roman von der kath. Kirchengemeinde freuen sich 
auf Ihr Kommen. 
 
Es erwartet Sie ein geselliger, bayrischer Nachmittag mit viel Musik.  
Selbstverständlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz! 
 
Bitte melden Sie sich baldmöglichst, spätestens aber bis zum 23. September im 
Sekretariat, unter Tel. 848-22 an. Wir holen Sie natürlich auch gerne zu Hause ab. 
Bitte teilen Sie uns diesen Wunsch bei Ihrer Anmeldung mit. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Ihr/e 
 
 

Janette Fuchs, Pater David und Pater Roman 

 
Vorankündigung 

 

 
Herzliche Einladung zum 

Seniorennachmittag 
 

Oktoberfest 
 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen Seniorennachmittag in die 
Wehratalhalle am 
 

Mittwoch, 9. Oktober 2019, ab 15:00 Uhr 
 
einladen. Natürlich dürfen Sie auch gerne Ihren Ehegatten/Lebenspartner 
mitbringen. 

Unser Motto lautet: „O´zapft is!“. 
 
Auch Pater David und Pater Roman von der kath. Kirchengemeinde freuen sich 
auf Ihr Kommen. 
 
Es erwartet Sie ein geselliger, bayrischer Nachmittag mit viel Musik.  
Selbstverständlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz! 
 
Bitte melden Sie sich baldmöglichst, spätestens aber bis zum 23. September im 
Sekretariat, unter Tel. 848-22 an. Wir holen Sie natürlich auch gerne zu Hause ab. 
Bitte teilen Sie uns diesen Wunsch bei Ihrer Anmeldung mit. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Ihr/e 
 
 

Janette Fuchs, Pater David und Pater Roman 

 
Vorankündigung 

 

 
Herzliche Einladung zum 

Seniorennachmittag 
 

Oktoberfest 
 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen Seniorennachmittag in die 
Wehratalhalle am 
 

Mittwoch, 9. Oktober 2019, ab 15:00 Uhr 
 
einladen. Natürlich dürfen Sie auch gerne Ihren Ehegatten/Lebenspartner 
mitbringen. 

Unser Motto lautet: „O´zapft is!“. 
 
Auch Pater David und Pater Roman von der kath. Kirchengemeinde freuen sich 
auf Ihr Kommen. 
 
Es erwartet Sie ein geselliger, bayrischer Nachmittag mit viel Musik.  
Selbstverständlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz! 
 
Bitte melden Sie sich baldmöglichst, spätestens aber bis zum 23. September im 
Sekretariat, unter Tel. 848-22 an. Wir holen Sie natürlich auch gerne zu Hause ab. 
Bitte teilen Sie uns diesen Wunsch bei Ihrer Anmeldung mit. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Ihr/e 
 
 

Janette Fuchs, Pater David und Pater Roman 

Vorankündigung

Herzliche Einladung zum 
Seniorennachmittag

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen 
Seniorennachmittag in die Wehratalhalle am

Mittwoch, 9. Oktober 2019, ab 15:00 Uhr

einladen. Natürlich dürfen Sie auch gerne Ihren Ehegatten/
Lebenspartner mitbringen.

Unser Motto lautet: „O´zapft is!“.

Auch Pater David und Pater Roman von der kath. Kirchen-
gemeinde freuen sich auf Ihr Kommen.

Es erwartet Sie ein geselliger, bayrischer Nachmittag mit 
viel Musik. Selbstverständlich kommt auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz!

Bitte melden Sie sich baldmöglichst, spätestens aber bis 
zum 23. September im Sekretariat, unter Tel. 848-22 an. 
Wir holen Sie natürlich auch gerne zu Hause ab. Bitte teilen 
Sie uns diesen Wunsch bei Ihrer Anmeldung mit.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr/e

Janette Fuchs, Pater David und Pater Roman

Oktoberfest

 
Vorankündigung 

 

 
Herzliche Einladung zum 

Seniorennachmittag 
 

Oktoberfest 
 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen Seniorennachmittag in die 
Wehratalhalle am 
 

Mittwoch, 9. Oktober 2019, ab 15:00 Uhr 
 
einladen. Natürlich dürfen Sie auch gerne Ihren Ehegatten/Lebenspartner 
mitbringen. 

Unser Motto lautet: „O´zapft is!“. 
 
Auch Pater David und Pater Roman von der kath. Kirchengemeinde freuen sich 
auf Ihr Kommen. 
 
Es erwartet Sie ein geselliger, bayrischer Nachmittag mit viel Musik.  
Selbstverständlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz! 
 
Bitte melden Sie sich baldmöglichst, spätestens aber bis zum 23. September im 
Sekretariat, unter Tel. 848-22 an. Wir holen Sie natürlich auch gerne zu Hause ab. 
Bitte teilen Sie uns diesen Wunsch bei Ihrer Anmeldung mit. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

Ihr/e 
 
 

Janette Fuchs, Pater David und Pater Roman 

 
Ausbildungsstelle bei der Gemeindeverwaltung 
Todtmoos zum 01. September 2020    
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten 
Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung 
  
Verwaltungsfachangestellte sind in allen Bereichen der Verwaltung 
tätig. Schon in der Ausbildung lernen Sie die Aufgaben und Tätig-
keiten verschiedener Abteilungen der Rathausverwaltung kennen. 
In der Berufsschule erhalten Sie die für die Berufsausübung erforder-
lichen Fachkenntnisse.  
Die Ausbildung dauert 3 Jahre, bei bestimmten Voraussetzungen 
ist die Verkürzung um ein halbes Jahr möglich. Während der Aus-
bildung besuchen Sie berufsbegleitend den Blockunterricht (Blö-
cke zwischen 3-6 Wochen) in der Kaufmännischen Berufsschule in 
Lörrach. Die Ausbildung schließen Sie nach einem 3-monatigen Ab-
schlusslehrgang mit der Abschlussprüfung ab.

Voraussetzungen: Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Bildungs-
stand. 

Freibad „AquaTreff “ 
seit 8. September 2019 geschlossen.
Am vergangenen Sonntag war der letzte Badetag im 
„Aqua Treff “.

Insgesamt genossen während der 93 Öff nungstage vom 8. Juni 
bis einschließlich 8. September 2019 ca. 10.454 Badegäste die 
erfrischende Abkühlung in unserem Freibad.

Erfreulicherweise verlief auch diese Badesaison ohne nen-
nenswerte Vorkommnisse und Unfälle; die Wasserqualität war 
stets einwandfrei und führte zu keinerlei Beanstandungen.
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Sie sollten über Kreativität, Zuverlässigkeit, schnelles Erfassen von 
rechtlichen Zusammenhängen, Kommunikationsfähigkeit und so-
ziale Kompetenz verfügen. Darüber hinaus wünschen wir uns Leis-
tungs- und Einsatzbereitschaft und selbständiges und verantwor-
tungsbewusstes Handeln.  
Ihre schriftliche Bewerbung für die Ausbildung zur/zum Verwal-
tungsfachangestellten richten Sie bitte bis spätestens

31. Oktober 2019 
mit den üblichen Unterlagen ( mindestens Anschreiben, Lebenslauf 
und die letzten beiden Schulzeugnisse) an die Gemeindeverwaltung 
Todtmoos - Hauptamt -, St. Blasier Str. 2, 79682 Todtmoos.  
   

Mobil in Todtmoos  
Vor einiger Zeit haben wir das Projekt „Mobiles Todt-

moos“ gegründet. Diesen Fahrdienst bieten wir für Arztbesuche und 
Behördengänge, Besuche oder auch für die Erledigung von Einkäu-
fen an. 

Die Fahrten sind nur innerhalb der Gemarkung Todtmoos von Mon-
tag bis Freitag 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr möglich. Für Mobiles Todtmoos 
sind 4 Fahrer(innen) ehrenamtlich im Einsatz. 
Bitte melden Sie rechtzeitig Ihren Bedarf im Rathaus bei Frau Jaschke 
unter Tel.: 84822 oder im Bürgerbüro unter Tel.: 84821 an. Dort wird 
Ihnen gerne einen Fahrdienst vermittelt. 

Unser Angebot:
• die Einrichtung soll vor allem solchen Personen dienen, die nicht 

auf die Hilfe von Angehörigen zurückgreifen können
• Beförderung ausschließlich von hilfebedürftigen Personen
• kein Krankentransport
• kein Lieferservice
• Fahrdienst nur innerhalb der Gemeinde (Gemarkung) Todt-

moos
• Fahrdienst nach rechtzeitiger Voranmeldung (keine kurzfristige 

Inanspruchnahme)
• die Fahrerin/der Fahrer verrichtet keine Tätigkeiten im Haushalt
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Fahrten nicht 
kostenlos angeboten werden können, der geringe Eigenanteil 
ist ein Beitrag an die ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrer zu 
den Unterhaltungskosten der Fahrzeuge. 
 

Mountainbiker und Radfans aufgepasst!  
Mountainbike-Strecke „Todtmoos-Trail“  
Einweihung am 14. September 2019   
Bestellen Sie das passende Radshirt zur Veranstaltung! 
  

  

Zu der Eröff nung der Mountainbike-Strecke „Todtmoos-Trail“ können 
hochwertige Radshirts bestellt werden. 
Den Bestellschein zur limitierten Aufl age fi nden Sie rechts. 

 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bestellschein zur limitierten Auflage 
 

Radshirts „Todtmoos-Trail“ 
 

Preis/Sück: 59 € 
 

Anzahl Kleidergröße männlich weiblich 
    

 
Den Bestellschein bitte auf der Tourist-Information Todtmoos abgeben, oder per Post an: 
 
Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
Tourist-Information Todtmoos 
Wehratalstr. 19 
79682 Todtmoos 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Bestellschein zur limitierten Aufl age  
Radshirts „Todtmoos-Trail“   

Preis/Sück: 59 € 
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Bestellschein zur limitierten Auflage 
 

Radshirts „Todtmoos-Trail“ 
 

Preis/Sück: 59 € 
 

Anzahl Kleidergröße männlich weiblich 
    

 
Den Bestellschein bitte auf der Tourist-Information Todtmoos abgeben, oder per Post an: 
 
Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
Tourist-Information Todtmoos 
Wehratalstr. 19 
79682 Todtmoos 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Den Bestellschein bitte auf der Tourist-Information Todtmoos abge-
ben, oder per Post an: 
  
Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
Tourist-Information Todtmoos 
Wehratalstr. 19 
79682 Todtmoos 
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Bestellschein zur limitierten Auflage 
 

Radshirts „Todtmoos-Trail“ 
 

Preis/Sück: 59 € 
 

Anzahl Kleidergröße männlich weiblich 
    

 
Den Bestellschein bitte auf der Tourist-Information Todtmoos abgeben, oder per Post an: 
 
Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
Tourist-Information Todtmoos 
Wehratalstr. 19 
79682 Todtmoos 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

Amtliche 
Bekanntmachungen §

Nächste Gemeinderatssitzung   
Die nächste öff entliche Gemeinderatsitzung fi ndet am 

Dienstag, den 17.09.2019, um 19.00 Uhr
im Sitzungssaal des Rathauses   

statt. 
  

Tagesordnung 
  
TOP 1 Fragen, Anregungen und Vorschläge der Einwohner zu 

Gemeindeangelegenheiten   
TOP 2 Beratung und Beschluss über die Erstellung eines Mehr-

zwecksportfeldes zum Konzept „Erlebniswelt Todtmoos“    
TOP 3 Beschluss über Standort einer WebCam 
TOP 4 Beschluss über die Ersatzbeschaff ung für Fiat Ducato für 

den Bauhof   
TOP 5 Beschluss über den Erwerb des Grundstücks Flst.Nr. 4838, 

Nähe St. Antoni   
TOP 6 Baugesuche

-  Antrag zur Umnutzung eines Wohnhauses zu Ferienhaus 
  und Errichtung einer Stromtankstelle auf dem Grund-
  stück Graf-Dürckheim-Weg 8, Flst.Nr.2605

-  Antrag zur Erstellung eines Carports bei Hauptstraße 15, 
  Flst.Nr. 64/1

-  Bauvoranfrage zur Errichtung eines Carports, Sonnen-
  weg 11, Flst.Nr.5631 
 -  Antrag zur Erweiterung der bestehenden Doppelgarage, 
  Mattenweg 7, Flst.Nr.2196/1  
TOP 7 Gutachterausschuss

-  Grundsatzbeschluss über Abgabe der Aufgaben an 
  einen gemeinsamen Gutachterausschuss 
  (interkommunale Zusammenarbeit)   
TOP 8 Beschluss über die Verpachtung von Stellplätzen   
TOP 9 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöff entlicher Sitzung   
TOP 10 Bekanntgaben der Verwaltung   
TOP 11 Anfragen aus dem Gemeinderat

 
Zuhörer sind wie immer herzlich eingeladen! 
  
Janette Fuchs 
Bürgermeisterin 
  
  

Redaktionsschluss 
Der Redaktionsschluss für das Mitteilungsblatt Nr. 38 ist am 

Dienstag 17. September um 10:00 Uhr. 
Wir bitten um Beachtung! 
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Bekanntmachung über die Durchführung des 
Volksbegehrens

Artenschutz - „Rettet die Bienen“ über das „Gesetz zur 
Änderung des Naturschutzgesetzes und des Landwirtschafts- 

und Landeskulturgesetzes“ 
    
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren 
  
Artenschutz - „Rettet die Bienen“ über das „Gesetz zur Änderung des Na-
turschutzgesetzes und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes“ 
  
durchgeführt. 
  
Wer das Volksbegehren unterstützen möchte, kann dies im Rahmen 
der freien oder amtlichen Sammlung tun. 
 
1. Bei der freien Sammlung, die am Dienstag, den 24. September 

2019 beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines 
Zeitraums von sechs Monaten, also bis Montag, den 23. März 
2020, in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder 
deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Un-
terstützung des Volksbegehrens einzutragen.

 
2. Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindeverwal-

tungen während der allgemeinen Öff nungszeiten Eintragungs-
listen zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. Die amt-
liche Sammlung dauert drei Monate und startet am Freitag, den 
18. Oktober 2019 und endet am Freitag, den 17. Januar 2020.

 
 Die Eintragungsliste für die Gemeinde Todtmoos wird in der 

Zeit vom 18. Oktober 2019 bis 17. Januar 2020 im Bürgerbüro 
des Rathauses, St. Blasier Str. 2, Todtmoos zu den üblichen Öff -
nungszeiten (Montag-Freitag 08.30 – 11.30 Uhr sowie Diens-
tag nachmittags 14.00 – 18.00 Uhr und Mittwoch nachmittags 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr) für Eintragungswillige zur Eintragung 
bereitgehalten.  Der Zugang ist rollstuhlgeeignet möglich.  

3. Zur Eintragung in die Eintragungsliste oder das Eintragungs-
blatt ist nur berechtigt, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. 
Dies sind alle Personen, die am Tag der Eintragung

 - mindestens 18 Jahre alt sind,
 - die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
 - seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 

Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

 - nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben.

 
4. Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung 

ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung 
haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in 
der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten.

 
5. Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 

einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

 
6. Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberech-

tigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vorna-
men, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies persönlich 
und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreuzen muss 
bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des Eintra-
gungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der Geset-
zesvorlage und deren Begründung einzusehen. Eintragungen, 
die die unterzeichnende Person nicht eindeutig erkennen las-
sen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig sind, oder die 
erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben sind oder das Da-
tum der Unterzeichnung fehlt, sind ungültig.

 
 Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Eintra-

gungsrechts entweder von den Vertrauensleuten des Volksbe-

gehrens, deren Beauftragten oder der unterzeichnenden Per-
son selbst spätestens bis Montag, den 23. März 2020, bei der 
Gemeinde einzureichen, in der die Wohnung, bei mehreren die 
Hauptwohnung oder der gewöhnliche Aufenthalt besteht. 

 
7. Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintra-

gungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund 
der dort vorhandenen melderechtlichen Angaben feststellt, 
dass die Person eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, 
die der oder dem Gemeindebediensteten nicht bekannt sind, 
haben sich auf Verlangen auszuweisen. Eintragungswillige sol-
len daher zur Eintragung ihren Personalausweis mitbringen.

 
8. Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintra-

gungsliste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbegeh-
ren unterstützen will, muss dies bei der Gemeinde zur Nieder-
schrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.

 
9. Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-

wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

  

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Naturschutzgesetzes 
und des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes 
  
A. Zielsetzung 
  
Durch das Änderungsgesetz werden im Naturschutzgesetz (NatSchG) 
sowie im Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) notwendi-
ge Ergänzungen und Anpassungen vorgenommen, mit welchen die 
Sicherung der Vielfalt an Tier- und Pfl anzenarten in Baden-Württem-
berg gewährleistet werden soll. Dazu wird das Ziel, die Vielfalt der 
Arten innerhalb der Landesgrenzen des Landes Baden-Württemberg 
zu schützen, in Gesetzesform eingeführt. Um dieses Ziel zu erreichen, 
wird der Einsatz von Pestiziden (Pfl anzenschutzmittel und Biozide) auf 
bestimmten Schutzfl ächen neu geregelt. Zusätzlich werden Änderun-
gen im Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vorgenommen, um 
sicherzustellen, dass auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flä-
chen das verbindliche Ziel des Artenschutzes nicht durch den Einsatz 
von Pestiziden konterkariert und vermehrt die Artenvielfalt unterstüt-
zende ökologische Landwirtschaft betrieben wird. Die Reduktion des 
Pestizideinsatzes wird als gesetzlich formuliertes Ziel manifestiert. Des 
Weiteren wird die Pfl icht des Landes zu einer besseren und transpa-
renten Dokumentation der erreichten Fortschritte festgeschrieben. 
  
B. Wesentlicher Inhalt 
  
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel die Artenvielfalt zu stärken, welches 
durch folgende Inhalte erreicht werden soll: 
 
• Stärkung des Ziels, dem Rückgang der Artenvielfalt in Flora und 

Fauna und dem Verlust von Lebensräumen entgegenzuwirken so-
wie die Entwicklung der Arten und deren Lebensräume zu beför-
dern als Regelungsgegenstand (Artikel 1 Nummer 1)

• Bessere Verankerung des Ziels, die Artenvielfalt zu schützen, in 
den einschlägigen Bildungs- und Ausbildungsangeboten öff ent-
licher Träger (Artikel 1 Nummer 2)

• Wirksamer Schutz des Biotopverbundes durch fl ächendeckende 
planerische Sicherung (Artikel 1 Nummer 3)

• Schutz für extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obstbaumwei-
den und Obstbaumäcker mit hochwachsenden Obstbäumen 
(Streuobstbestände) (Artikel 1 Nummer 4)

• Verbot von Pestiziden auf naturschutzrechtlich besonders geschütz-
ten Flächen, bei klar defi nierten Ausnahmen (Artikel 1 Nummer 5)

• Einforderung geeigneter Maßnahmen, um den Anteil der ökologi-
schen Landwirtschaft auf der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
in Baden-Württemberg bis 2035 schrittweise auf 50 Prozent anzu-
heben sowie Umstellung landeseigener Landwirtschaftsbetriebe 
auf ökologische Landwirtschaft (Artikel 2)

• Verpfl ichtung zur Erarbeitung einer Strategie bis 1. Januar 2022 
zur Reduktion des Pestizideinsatzes um 50 Prozent bis zum Jahr 
2025 (Artikel 2)
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C. Alternativen 
  
Zu den vorgelegten Änderungen bestehen keine Alternativen. 
  
D. Wesentliche Ergebnisse der Regelungsfolgenabschätzung und 
 Nachhaltigkeitsprüfung 
  
Bei den vorgelegten Änderungen handelt es sich um notwendige Er-
gänzungen und Anpassungen bestehender Gesetze, um das Artens-
terben in Baden-Württemberg aufzuhalten und die Artenvielfalt zu 
stärken. Die Neufassungen von § 7, § 22, § 33a und § 34 NatSchG sowie 
von § 2 LLG dienen der Erfüllung der im neu gefassten § 1a NatSchG 
gestärkten Zielsetzung der Sicherung von Artenvielfalt. Die Reduktion 
von Pestizideinsätzen und der Ausbau ökologischer Landwirtschaft 
stehen erwiesenermaßen in direktem Zusammenhang mit der Ver-
besserung der Artenvielfalt. Da deren Sicherstellung und Förderung 
wiederum Abstimmungsgegenstand des beantragten Volksbegeh-
rens ist, ergibt sich der Bedarf der genannten Gesetzesänderungen 
daraus. Die Anpassungen in Aus- und Weiterbildung scheinen als not-
wendige Voraussetzung, um alle Beteiligten besser auf die genannten 
Änderungen vorzubereiten. Insofern sind diese wesentlichen Verän-
derungen als im Sinne der Zielerreichung angemessen zu bewerten. 
  
Die Änderungen führen nicht zu zwangsläufi gen fi nanziellen Mehr-
belastungen für öff entliche oder private Haushalte. Die Regelungs-
folgen des Änderungsgesetzes werden damit insgesamt als positiv 
abgeschätzt. Die Änderungen sind als nachhaltig einzuordnen. 
    
Der Landtag wolle beschließen, 
  
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen: 
  

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Naturschutzgesetzes 
und Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes 
  
Artikel 1 
Änderungen des Naturschutzgesetzes 
Das Naturschutzgesetz vom 23. Juni 2015 (GBl. S. 585), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 
643, ber. 2018, S. 4) wird wie folgt geändert: 
 
1. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:
   

„§ 1a 
Artenvielfalt 

  
Über § 1 Abs. 2 BNatSchG hinaus verpfl ichtet sich das Land im be-
sonderen Maße dem Rückgang der Artenvielfalt in Flora und Fauna 
und dem Verlust von Lebensräumen entgegenzuwirken sowie die 
Entwicklung der Arten und deren Lebensräume zu befördern.” 
 
2. § 7 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
  
„(3) Die Träger der land-, forst- und fi schereiwirtschaftlichen Ausbil-
dung und Beratung sollen die Inhalte und Voraussetzungen einer 
natur- und landschaftsverträglichen Land-, Forst- und Fischereiwirt-
schaft, insbesondere mit dem Ziel, die biologische Artenvielfalt in der 
landwirtschaftlichen Produktion durch ökologische Anbauverfahren 
zu erhalten und zu fördern, im Rahmen ihrer Tätigkeit vermitteln.“ 

3. § 22 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
  
Die Worte „soweit erforderlich und geeignet” werden gestrichen. 
 
4. Nach § 33 wird folgender § 33a eingefügt: 
  

„§ 33a 
Erhalt von Streuobstbeständen 

  
(1) Extensiv genutzte Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden oder 
Obstbaumäcker aus hochstämmigen Obstbäumen mit einer Fläche 
ab 2.500 Quadratmetern mit Ausnahme von Bäumen, die weniger 
als 50 Meter vom nächstgelegenen Wohngebäude oder Hofgebäu-
de entfernt sind (Streuobstbestände) sind gesetzlich geschützt. 
Die Beseitigung von Streuobstbeständen sowie alle Maßnahmen, 

die zu deren Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beein-
trächtigung führen können, sind verboten. Pfl egemaßnahmen, 
die bestimmungsgemäße Nutzung sowie darüberhinausgehende 
Maßnahmen, die aus zwingenden Gründen der Verkehrssicherheit 
erforderlich sind, werden hierdurch nicht berührt. 
  
(2) Die untere Naturschutzbehörde kann Befreiungen von den Verbo-
ten nach Absatz 1 unter den Voraussetzungen des § 67 Absatz 1 und 
3 des Bundesnaturschutzgesetzes erteilen. Bei Befreiungen aus Grün-
den der Verkehrssicherheit liegen Gründe des überwiegenden öff ent-
lichen Interesses in der Regel erst dann vor, wenn die Maßnahmen aus 
Gründen der Verkehrssicherheit zwingend erforderlich sind und die 
Verkehrssicherheit nicht auf andere Weise erhöht werden kann. Der Ver-
kehrssicherungspfl ichtige hat die aus Gründen der Verkehrssicherung 
notwendigen Maßnahmen in Abstimmung mit der Naturschutzbehör-
de vorzunehmen. Die Befreiung wird mit Nebenbestimmungen erteilt, 
die sicherstellen, dass der Verursacher Eingriff e in Streuobstbestände 
unverzüglich durch Pfl anzungen eines gleichwertigen Streuobstbe-
standes in räumlicher Nähe zum Ort des Eingriff s auszugleichen hat. 
  
(3) Im Falle eines widerrechtlichen Eingriff s ist dem Verursacher 
durch die Naturschutzbehörde die Wiederherstellung eines gleich-
wertigen Zustands durch Ersatzpfl anzungen aufzuerlegen.“ 
 
5. § 34 wird wie folgt neu gefasst: 
  

„§ 34 
Verbot von Pestiziden 

  
Die Anwendung von Pestiziden (Pfl anzenschutzmittel und Biozide) 
gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über ei-
nen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwen-
dung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 2009, S. 71) in 
der jeweils geltenden Fassung ist in Naturschutzgebieten, in Kern- 
und Pfl egezonen von Biosphärengebieten, in gesetzlich geschütz-
ten Biotopen, in Natura 2000-Gebieten, bei Naturdenkmälern und 
Landschaftsschutzgebieten, soweit sie der Erhaltung, Entwicklung 
oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Naturhaushalts oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen 
Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, einschließlich des Schutzes von 
Lebensstätten und Lebensräumen bestimmter wild lebender Tier- 
und Pfl anzenarten dienen, verboten. Die untere Naturschutzbehör-
de kann auf Antrag die Verwendung bestimmter Mittel im Einzelfall 
zulassen, soweit eine Gefährdung des Schutzzwecks der in Satz 1 ge-
nannten Schutzgebiete oder geschützten Gegenstände nicht zu be-
fürchten ist. Die höhere Naturschutzbehörde kann die Verwendung 
dieser Mittel für das jeweilige Gebiet zulassen, soweit eine Gefähr-
dung des Schutzzwecks der in Satz 1 genannten Schutzgebiete oder 
geschützten Gegenstände nicht zu befürchten ist. Das zuständige 
Ministerium berichtet jährlich dem Landtag über die erteilten Aus-
nahmen. Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt.” 

6. § 71 wird wie folgt geändert: 
  
Es wird ein neuer Absatz 4 angefügt: 
  
„(4) In den Grenzen des § 34 in der Fassung des Gesetzes vom 
21.11.2017 (GBl. S. 597, ber. S. 643, ber. 2018, S. 4) darf ein Einsatz von 
Pestiziden noch bis zum 1. Januar 2021 fortgeführt werden.“ 

7. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen. 

Artikel 2 
Änderung des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes (LLG) 

Das Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz vom 14. März 1972, 
zuletzt geändert durch Artikel 50 der Verordnung vom 23. Februar 
2017 (GBl. S. 99, 105), wird wie folgt geändert: 
  
Nach § 2 werden folgende §§ 2a und 2b eingefügt: 
  

„§ 2a 
Ökologischer Landbau 

  
(1) Zur Förderung der Artenvielfalt im Sinne von § 1a des Gesetzes 
zum Schutz der Natur und zur Pfl ege der Landschaft vom 23. Juni 
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2015 (GBl. S. 585) in der jeweils geltenden Fassung verfolgt das 
Land das Ziel, dass die landwirtschaftlich genutzten Flächen in Ba-
den-Württemberg nach und nach, bis 2025 zu mindestens 25 Pro-
zent und bis 2035 zu mindestens 50 Prozent, gemäß den Grund-
sätzen des ökologischen Landbaus gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
834/2007 und des Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte der 
Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf dem 
Gebiet des ökologischen Landbaus (Öko-Landbaugesetz − ÖLG) in 
der jeweils geltenden Fassung bewirtschaftet werden. 
  
(2) Staatliche Flächen, die sich in Eigenbewirtschaftung befi nden 
(Staatsdomänen), sind ab dem 1. Januar 2022 vollständig gemäß 
den Vorgaben zum ökologischen Landbau gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 834/2007 und des Öko-Landbaugesetzes in den jeweils gel-
tenden Fassungen zu bewirtschaften. 
  
(3) Verpachtete landwirtschaftliche Flächen in Landeseigentum wer-
den an nach den Grundsätzen des Ökologischen Landbaus gem. 
Absatz 2 wirtschaftende Betriebe verpachtet. In den Pachtverträgen 
wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt festgelegt, dass die Flächen 
gemäß den Grundsätzen des ökologischen Landbaus zu bewirt-
schaften sind. In Härtefällen ist auch eine naturschutzorientierte Be-
wirtschaftung unter Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden gemäß 
Artikel 3 Nummer 10 der Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Akti-
onsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von 
Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 2009, S. 71) in der jeweils 
geltenden Fassung und mineralischem Stickstoff dünger zulässig. 
  
(4) Einmal jährlich ist dem Landtag durch das zuständige Ministeri-
um ein Statusbericht zu den ökologisch genutzten Landwirtschafts-
fl ächen zu erstatten. 
  

§ 2b 
Reduktion des Pestizideinsatzes 

  
(1) Der Einsatz von Pestiziden gemäß Artikel 3 Nummer 10 der Richt-
linie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden (ABl. L 309 vom 24. November 
2009, S. 71) in der jeweils geltenden Fassung in der Landwirtschaft, der 
Forstwirtschaft sowie im Siedlungs- und Verkehrsbereich soll bis 2025 
um mindestens 50 Prozent der jeweiligen Flächen reduziert werden. 
  
(2) Hierfür wird die Landesregierung bis zum 1. Januar 2022 eine 
Strategie erarbeiten. Die Entwicklung und Umsetzung der Strategie 
wird durch einen Fachbeirat aus zuständigen Behörden und Verbän-
den (Umwelt-, Bauern-, Forst-, Gartenbau- und Kommunalverbände) 
begleitet. 
  
(3) Das zuständige Ministerium ermittelt jährlich den Einsatz von 
chemisch-synthetischen Pestiziden nach Fläche und, wenn möglich, 
nach Wirkstoff menge und Behandlungsintensität und veröff entlicht 
diese Ergebnisse. 
  
(4) Das zuständige Ministerium berichtet dem Landtag jährlich in 
schriftlicher Form über die Ergebnisse der Pestizidreduktion.“ 
  

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.   

Begründung 
  
A. Allgemeiner Teil  
  
Gegenwärtig wird auch in Baden-Württemberg ein dramatischer Arten-
verlust verschiedenster Gruppen von Tieren und Pfl anzen festgestellt. 
Gerade der drastische Rückgang der Artenvielfalt, insbesondere den In-
sekten, den Amphibien, den Reptilien, den Fischen, den Vögeln und den 
Wildkräutern ist durch einschlägige Untersuchungen eindeutig nachge-
wiesen (vgl. aktuelle Roten Listen und Artenverzeichnisse Baden-Würt-
tembergs). Als wesentliche Ursachen wissenschaftlich anerkannt sind 
der übermäßige Einsatz von Düngemitteln (Dalton und Brand‐Hardy, 
2003; Isbell et al., 2013) und Pestiziden (Meehan et al., 2011; UBA, 2017) 
sowie die strukturelle Verarmung der Landschaft (Fabian et al., 2013). 

Jede verlorene Art und jeder gestörte Lebensraum ist nicht nur ein 
Verlust an Stabilität des natürlichen Lebensgefüges, sondern auch eine 
Beeinträchtigung der Lebensqualität der Menschen. Der vorliegende 
Gesetzentwurf zur Änderung des Naturschutzgesetzes und des Land-
wirtschafts- und Landeskulturgesetzes leistet durch die Verbesserung 
und Ergänzung des baden-württembergischen Naturschutzgesetzes 
und des baden-württembergischen Landwirtschafts- und Landeskul-
turgesetzes einen wirksamen Beitrag zu Erhalt und Stärkung unseres 
Artenreichtums in Baden-Württemberg. Da in Baden-Württemberg das 
für Landwirtschaft zuständige Ministerium bereits mit der Ausarbei-
tung einer Pestizidreduktionsstrategie beauftragt ist und andererseits 
die Schutzgebiete, in denen der Pestizideinsatz verboten ist, im Natur-
schutzgesetz aufgeführt sind, ist es erforderlich, beide Gesetze zu än-
dern, um einen wirksamen Schutz der Artenvielfalt zu ermöglichen. 
  
B. Einzelbegründung  
  
Zu Artikel 1: Änderung des Naturschutzgesetzes  
  
Zu 1.: Einfügung des § 1a  
  
Die Vorschrift ergänzt die Zielkonkretisierung in § 1 Abs. 2 bis 6 BNat-
SchG. Ziel des Gesetzesentwurfes ist es, dem Artenverlust, insbeson-
dere dem Rückgang der Insekten, entgegenzuwirken. Hierzu wird 
mit dem neuen Art. 1a das Ziel statuiert, die Artenvielfalt in Flora und 
Fauna zu erhalten und zu verbessern.  
  
Zu 2.: Änderung des § 7  
  
Die Wechselwirkung zwischen der Bewirtschaftungsart auf landwirt-
schaftlichen Flächen und der dort in der mittelbaren und unmittel-
baren Umgebung vorkommenden Artenvielfalt sind hinlänglich wis-
senschaftlich belegt (vgl. u.a. Thünen-Institut, 2019). So kommen auf 
ökologisch bewirtschafteten Flächen deutlich mehr Arten vor. Des-
wegen scheint es geboten, auch unabhängig von der Festlegung auf 
eine konkrete Bewirtschaftungsweise, Landwirte durch Qualifi kation 
darin zu fördern, möglichst nachhaltig und die Artenvielfalt fördernd 
zu wirtschaften, weil ihr Handeln einen unmittelbaren Eff ekt auf die 
Artenvielfalt hat. Geht das Land diesen Weg gesetzlich verbindlich, 
folgt daraus zwangsläufi g die entsprechende Qualifi zierung der in 
der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft beschäftigten Menschen. 
  
Zu 3.: Änderung des § 22  
  
Dem Biotopverbund kommt für den Schutz und die Sicherung der 
heimischen Tier- und Pfl anzenarten, für die Erhaltung und Entwick-
lung funktionsfähiger ökologischer Wechselbeziehungen und für 
die Verbesserung des Zusammenhangs des europäischen Schutz-
gebietsnetzes Natura 2000 entsprechend eine enorme Bedeutung 
zu. Der Biotopverbund ermöglicht zugleich Ausweich- und Wande-
rungsbewegungen von Populationen klimasensibler Arten, die in-
folge des erwarteten Klimawandels notwendig sind. Die Ursachen 
des Artenschwundes, der übermäßige Einsatz von Pfl anzenschutz- 
und Düngemitteln sowie die strukturelle Verarmung der Landschaft 
kommen überwiegend im Off enland zum Tragen. Der gegenwärtige 
Rückgang der Biodiversität ist in seiner Dramatik deshalb hauptsäch-
lich in landwirtschaftlich geprägten sowie aquatischen Lebensräu-
men zu beobachten. Die gesetzlichen Regelungen zur Schaff ung ei-
nes Biotopverbundes berücksichtigen dies bisher nicht ausreichend. 
Eine wirksame Sicherung des Biotopverbundes erfordert eine fl ä-
chendeckende planerische Sicherung des Biotopverbundes.  

Zu 4.: § 33a Erhalt von Streuobstbeständen  
  
Obstbaumwiesen, Obstbaumweiden oder Obstbaumäcker sind von 
besonderer Bedeutung als Lebensraum für besonders geschütz-
te Arten. Sie sind eine besondere Form der Kulturlandschaft. Ba-
den-Württemberg trägt im Vergleich zu anderen Bundesländern 
eine europaweite Verantwortung für diese Kulturlandschaftslebens-
räume. Streuobstwiesen befi nden sich zumeist in Ortsrandlage, ein 
Schutzbedarf resultiert daher aus der Inanspruchnahme für Bebau-
ungen. Für einen wirksamen Schutz wurden vergleichsweise stren-
ge Anforderungen an den Ausgleich und damit gleichzeitig an die 
Möglichkeit der Erteilung einer Ausnahme vom gesetzlichen Biotop-
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schutz formuliert. Es soll für Streuobstbestände analog zu § 9 WaldG 
Baden-Württemberg ein Erhaltungsgebot gelten. Dies wurde bereits 
1983 von der Landesanstalt für Umwelt (LfU) in der Veröff entlichung 
„Schutz von Streuobstbeständen“ vorgeschlagen.  
  
Zu 5.: Neufassung des § 34  
  
Die nun aufgeführten Schutzgebiete haben alle eine Naturschutzfunk-
tion und sind bedeutsam für den Erhalt der Artenvielfalt. Pestizide sind 
toxisch und tragen maßgeblich zum Artensterben bei. Auch in Schutz-
gebieten nimmt das Artensterben drastische Ausmaße an. So wurde in 
der Studie: „More than 75 percent decline over 27 years in total fl ying 
insect biomass in protected areas“ nachgewiesen, dass zwischen den 
Jahren 1989 und 2015 die Biomasse von Fluginsekten in Schutzgebie-
ten in Deutschland um mehr als 75 % zurückgegangen ist.  
  
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht auf Lebensräume, Pfl an-
zen und Tiere aus. Direkte Folgen sind tödliche Auswirkungen auf 
vermeintliche Schädlinge – aber auch „Kollateralschäden“ an anderen 
Tieren und Pfl anzen. Die Reduktion des Vorkommens einzelner Arten 
wirkt sich indirekt über die Nahrungskette auf andere Lebewesen aus 
und nimmt ihnen die Lebensgrundlage. Gleichzeitig schaff en Pestizi-
de Formen der Landwirtschaft, die natürliche Lebensräume zerstören: 
Monokulturen, enge Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte zer-
stören das eingespielte Gleichgewicht. Es ist nicht einfach, den Einfl uss 
von Pestiziden auf die biologische Vielfalt aus dem Bündel an Einfl uss-
faktoren herauszufi ltern. Dass dieser Einfl uss groß ist, wurde in einer 
2010 veröff entlichten, europaweiten Studie deutlich: Von dreizehn 
untersuchten Faktoren der landwirtschaftlichen Intensivierung hatte 
der Gebrauch von Insektiziden und Fungiziden die schädlichsten Aus-
wirkungen auf die Biodiversität. Die Artenvielfalt in Europa kann also 
nur erhalten werden, wenn die Verwendung von solchen Mitteln in 
großen Teilen der Landwirtschaft auf ein Minimum beschränkt wird 
(Geiger u.a. 2010: „Persistent negative eff ects of pesticides on biodiver-
sity and biological control potential on European farmland“). Zu den 
gleichen einschlägigen Ergebnissen kommt eine große internationale 
Überblicksstudie der Vereinten Nationen zur Rolle der Insekten als Be-
stäuber in der Lebensmittelproduktion (IPBES 2016).  
  
Zu 6.: Änderung des § 71  
  
Um den Betroff enen eine Anpassung zu ermöglichen, wird eine 
Übergangsfrist eingeführt.  
  
Zu 7.: Aufgrund der Gesetzesänderung ist die Inhaltsübersicht ent-
sprechend anzupassen.  
  
Zu Artikel 2: Änderung des Landwirtschafts- und Landeskulturgesetzes  
  
Einfügung der §§ 2a und 2b 
  

§ 2a 
  
Die ökologische/biologische Produktion bildet ein Gesamtsystem 
der landwirtschaftlichen Betriebsführung und der Lebensmittelpro-
duktion, die u.a. auf beste umweltschonende Praktiken, ein hohes 
Maß der Artenvielfalt und den Schutz der natürlichen Ressourcen 
abzielt (Erwägungsgrund (1) zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des 
Rates vom 28. Juni 2007). Ein auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
Nr. 834/2007 betriebener ökologischer Landbau ist unter anderem 
aufgrund der strengen Beschränkung des Einsatzes von Pestiziden 
schonender für die Artenvielfalt (Sanders, Hess (2019): „Leistungen 
des ökologischen Landbaus für Umwelt und Gesellschaft“). Um dem 
Insektensterben wirksam gegenzusteuern wird das Ziel festgelegt, 
den Anteil der ökologischen Landwirtschaft stetig auszubauen, wo-
bei bis zum Jahr 2025 mindestens 25 %, bis 2035 mindestens 50 % 
der landwirtschaftlichen Flächen gemäß den Grundsätzen des öko-
logischen Landbaus gemäß der Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und 
des Gesetzes zur Durchführung der Rechtsakte der Europäischen 
Gemeinschaft oder der Europäischen Union auf dem Gebiet des 
ökologischen Landbaus (Öko-Landbaugesetz – ÖLG) in der jeweils 
gültigen Fassung bewirtschaftet werden sollen.  
  

§ 2b 
  
Pestizide wirken sich in vielfacher Hinsicht negativ auf Lebensräume, 
Pfl anzen und Tiere aus. Direkte Folgen sind tödliche Auswirkungen auf 
vermeintliche Schädlinge – aber auch „Kollateralschäden“ an anderen 
Tieren und Pfl anzen. Die Reduktion des Vorkommens einzelner Arten 
wirkt sich indirekt über die Nahrungskette auf andere Lebewesen aus 
und nimmt ihnen die Lebensgrundlage. Gleichzeitig schaff en Pesti-
zide Formen der Landwirtschaft, die natürliche Lebensräume zerstö-
ren: Monokulturen, enge Fruchtfolgen oder nicht heimische Früchte 
zerstören das eingespielte Gleichgewicht. Es ist nicht einfach, den 
Einfl uss von Pestiziden auf die biologische Vielfalt aus dem Bündel an 
Einfl ussfaktoren herauszufi ltern. Dass dieser Einfl uss groß ist, wurde in 
einer 2010 veröff entlichten, europaweiten Studie deutlich: Von drei-
zehn untersuchten Faktoren der landwirtschaftlichen Intensivierung 
hatte der Gebrauch von Insektiziden und Fungiziden die schädlichs-
ten Auswirkungen auf die Biodiversität. Die Artenvielfalt in Europa 
kann also nur erhalten werden, wenn die Verwendung von Mitteln in 
großen Teilen der Landwirtschaft auf ein Minimum beschränkt wird. 
Deshalb muss der Einsatz von Pestiziden reduziert werden (Geiger u.a. 
2010: „Persistent negative eff ects of pesticides on biodiversity and bio-
logical control potential on European farmland“). Zu den gleichen ein-
schlägigen Ergebnissen kommt eine große internationale Überblicks-
studie der Vereinten Nationen zur Rolle der Insekten als Bestäuber in 
der Lebensmittelproduktion (IPBES 2016). 
  
Zu Artikel 3: Inkrafttreten  
Die Bestimmung regelt das Inkrafttreten.“   
 
Todtmoos, den 13.09.2019  
Janette Fuchs, Bürgermeisterin 

Ehejubilare

Folgendes Jubelpaar feiert in den nächsten 
Tagen sein Ehejubiläum   
Donnerstag, 19. September 2019: 
Hanne Lore und Johann Maier, Im Biefi g 9 
Diamantene Hochzeit 
  
Wer an die Liebe glaubt, der wird reich beschenkt.
Es ist nach 60 Ehejahren noch entscheidend,
dass ein Herz an das andere denkt.
- unbekannter Verfasser –
   
Die Gemeindeverwaltung gratuliert dem Jubelpaar recht herz-
lich und wünscht Ihnen noch viele glückliche und gesunde ge-
meinsame Jahre.  
   
 

Notdienst/  
Beratung und Hilfe

Apotheken-Notdienstplan vom 13.09.2019 bis 
20.09.2019 
Freitag, 13.09.2019:
Thoma-Apotheke Bernau Tel.: 07675 - 6 27
Im Moos 1, 79872 Bernau im Schwarzwald Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr
 
Samstag, 14.09.2019:
Belchen-Apotheke Schönau Tel.: 07673 - 91 81 40
Friedrichstr. 24 A, 79677 Schönau im Schwarzwald 
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr
 
Sonntag, 15.09.2019:
See-Apotheke Schluchsee Tel.: 07656 - 5 93
Fischbacher Str. 11, 79859 Schluchsee So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr
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Montag, 16.09.2019:
Bad-Apotheke Maulburg Tel.: 07622 - 67 41 60
Hauptstr. 43, 79689 Maulburg Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr

Dienstag, 17.09.2019:
Thoma-Apotheke Bernau Tel.: 07675 - 6 27
Im Moos 1, 79872 Bernau im Schwarzwald Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr
 
Mittwoch, 18.09.2019:
Bahnhof-Apotheke Schopfheim Tel.: 07622 - 81 34
Scheff elstr. 12, 79650 Schopfheim Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr
 
Donnerstag, 19.09.2019:
Stadt-Apotheke Wehr Tel.: 07762 - 5 22 80
Hauptstr. 69, 79664 Wehr, Baden Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr
 
Freitag, 20.09.2019:
Albtal-Apotheke Tel.: 07753 - 53 19
Schulstr. 10, 79774 Albbruck Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
 

Ärztlicher Notdienst:   
Notruf 112 - Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst und 
Feuerwehr bei Gefahr 

Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz Deutschland und 
vielen weiteren europäischen Ländern Ihre direkte Verbindung zur 
Integrierten Leitstelle. Bei Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei 
plötzlichen schweren gesundheitlichen Problemen erreichen Sie 
mit der Telefonnummer 112 am Tag und in der Nacht die Integrier-
te Leitstelle, welche sofort Hilfe zu Ihnen schickt. 

Bitte machen Sie folgende Angaben:  
• Wo  ist der Notfall/Unfall/Brand?
• Was  ist geschehen?
• Wie viele  Verletzte/Betroff ene sind zu versorgen?
• Welche  Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die Be-

troff enen? 
  
Wichtig  zum Schluss:  
• Warten  Sie immer auf Rückfragen der integrierten Leitstelle! 
  
Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird bestraft.   
===========================================   
Ärztlicher Wochenenddienst: 116 117 
Fachärztliche Notfalldienste Landkreis Waldshut: 
Augenarzt und Kinderarzt: 01805/19292 430

 

Gerichtstag des Arbeitsgerichts Freiburg – 
Kammern Lörrach - in Waldshut 
Dienstag, den 24. September 2019 im Amtsgerichtsgebäude, 
Bismarckstr. 23, Waldshut, 1. OG, Sitzungssaal Nr. 26 
Sprechtage fi nden keine mehr statt. 

 

Pfl egestützpunkt im Rathaus Wehr 
Informationen und individuelle Beratung rund um das Thema Pfl ege 
in Ihrer Nähe 

Nächster Termin:  Mittwoch, 17. September 2019, 
 09:00 bis 11:00 Uhr 

Terminvereinbarung unter Tel. 07751/864255 oder 
unter E-Mail: daniela.roters@landkreis-waldshut.de     

Sprechstunde SKM – Kath. Verein für soziale 
Dienste im Landkreis Waldshut e.V.:   
Die nächste Sprechstunde fi ndet am    
Montag, 07. Oktober 2019 von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr  
im Sitzungszimmer des Rathauses St. Blasien, Erdgeschoss statt.

Anmeldung und Information: 07751/8000888

Sprechstunden des Jugendamtes, Allgemeiner 
Sozialdienst und Psychologische Beratung 
für Eltern, Kinder und Jugendliche in den Städten und Gemeinden
Folgende Sprechstunden werden durchgeführt in folgenden 
Rathäusern:  
• Im Rathaus St. Blasien jeweils 14-tägig mittwochs in den 

geraden Kalenderwochen von 10:00 – 12:00 Uhr, 
nächster Termin:  18. September 2019 

• Im Rathaus Wehr jeden Montag von 09:00 – 11:00 Uhr
• Im Rathaus Görwihl  jeweils am ersten Donnerstag eines jeden 

Monats von 14:30 bis 15:30 Uh

VdK-Sozialrechtsschutz gGmbH 
Beratung im Sozialrecht im September 2019:  
Die nächsten Sprechtage der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH in 
Waldshut-Tiengen mit Frau Elvira Bendzko fi nden am  
Mittwoch den 18. September 2019 
Montag den 23. September 2019 
Mittwoch den 25. September 2019 
Montag den 7. Oktober 2019 
in der VdK-Servicestelle, Bahnhofstraße 12 (barrierefrei) statt. 

Die Beratung und rechtliche Vertretung erfolgt in allen sozi-
alrechtlichen Fragen, u. a. in der gesetzlichen Kranken- ,Un-
fall-, Renten-, Arbeitslosen und Pfl egeversicherung sowie dem 
Schwerbehindertenrecht.   
Eine vorherige Terminvereinbarung unter Tel. 0 77 41 / 96 98 
73-0 ist erforderlich. 

 
Caritasverband Hochrhein e.V. 
Freizeittreff  Rickenbach – Treff punkt für seelisch belastete 
Menschen 
Der Freizeittreff  des Caritasverbandes Hochrhein e.V. fi ndet jeden 
zweiten und vierten Donnerstag im Monat von 15:00 Uhr bis 16:30 
Uhr im Haus Marienwald (Hennematt 4, 1. OG) in Rickenbach statt. 

Folgende Termine und Themen stehen für das 3. Quartal 2019 fest:
• 26.09.2019: Spiele im Freien
 
Nähere Informationen erhalten Sie beim Caritasverband Hochrhein 
e.V. Bad Säckinen, Telefon: 07761-569842  
  
 

Müll/ Umwelt

Abfuhrtermine 
Biotonne Montag, 16. September 2019  
  
Vorankündigung 
Restmüll Montag, 23 September 2019 
Blaue Tonne Montag, 23. September 2019 
Gelber Sack Montag, 07. Oktober 2019 
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Die Bücherei 
Ökum. öffentliche Bücherei

Ökumenische öff entliche Bücherei 
Grüntalstraße 2 
79682 Todtmoos 
Tel.: 07674/92 08 82 
E-Mail: die.buecherei@gmx.de 
Homepage:  www.se-todtmoos-bernau.de/todtmoos/buecherei  
 http://ev-kirche-todtmoos.de/buecherei.html 
Aktueller 
Medienbestand:  www.bibkat.de/buechereitodtmoos 

Geöff net:  
Montag 17:00 - 18:30 Uhr 
Freitag 16:00 - 17:30 Uhr 

Es gibt viele neue Bücher, DVD‘s und CD‘s sowie Spiele aus der 
Bestsellerliste in unserem Bestand.   
Kommen Sie und stöbern Sie, bestimmt ist das Passende mit dabei. 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Bücherei!   
Ihr Büchereiteam

Minigolfplatz

MiNiGOLF ... die sanfte Sportart 

&
MITTENDRIN ... Das sonnige Gartenlokal 

  
Spiel, Spaß und Genuss in Todtmoos am alten Kurpark  

Das Team Regniet - May freut sich auf viele nette Gäste 
von nah und fern   

Öff nungszeiten:
Mai bis Oktober

Montag bis Sonntag (Dienstag Ruhetag)
14 Uhr – ca. 20 Uhr

im Sommer bis ca 21 Uhr

Bei ungünstiger Witterung
(Regen, Kälte, starker Wind) bleibt die Anlage geschlossen.

Kontakt:
Thomas Regniet und TEAM Telefon +49 157 374 99 289

 

Heimatmuseum

Unser Heimatmuseum „Heimethus“ lädt Sie auf eine Zeitreise ein. 
Bei einem Rundgang durch das uralte Schwarzwaldhaus können Sie 
nachspüren, wie die Menschen in früherer Zeit lebten und arbeiteten. 

Öff nungszeiten Ganzjährig 
Mittwoch, Freitag, Sonn- und 
Feiertage
14:30 bis 17:00 Uhr

Heimatmuseum „Heimethus“, 
Murgtalstr. 15, 79682 Todtmoos, 
Tel.: +49 (0) 7674/8870  

  

Schaubergwerk- 
Hoffnungsstollen 

Unser Bergwerk „Hoff nungsstollen“ in Todtmoos-Mättle hat vom 
1. Mai bis 31. Oktober folgende Öff nungszeiten: 
Donnerstag, Samstag, Sonntag und an allen gesetzlichen Feiertagen 
jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr 

Die gesamte Grubenanlage ist familienfreundlich  hergerichtet, so 
dass auch Familien mit Kleinkindern Zugang haben. Der Tiefstollen 
kann auch von Rollstuhlfahrern besichtigt werden. 

Gruppen ab 20 Personen sowie Füh-
rungen für Kinder nach Voranmel-
dung bei der Tourist-Info Todtmoos. 
Nicht geeignet für Rollstuhlfah-
rergruppen. 

Ihr Ansprechpartner im Bergwerk ist 
Herr Ludwig Müller    
  
 

Fundsachen

Wer kennt mich?   
Seit einigen Wochen streunt eine Katze im 
Bereich Luftbad herum.   
  
Wer seine Katze wiedererkennt oder einen 
Hinweis auf die Herkunft des Tieres geben kann, 
bitte unter: 07674 848-22 melden. 

  

Schulen/  
Fortbildung

Volkshochschule

Herbstkurse:   
Ganzkörpertraining (Herz-Kreislauf / Muskelaufbau) 
Leitung:  Frau Sonja Opfer  
Dauer:    19 Abende (montags)  
Beginn:  16. September 2019 
Uhrzeit:  19.30 – 20.30 Uhr  
Ort: Turnhalle (Wehratalhalle)  
Kursgebühr:  ab 12 Teilnehmern  50,- EUR  
    6 - 11 Teilnehmer   62,- EUR  
Teilnehmerzahl:  mindestens 6  
    
Problemzonengymnastik (Rückenstärkung / Fettabbau) 
Leitung:  Frau Sonja Opfer  
Dauer:    19 Abende (donnerstags)  
Beginn:  19. September 2019 
Uhrzeit:  19.30 – 20.30 Uhr  
Ort: Turnhalle (Wehratalhalle)   
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Kursgebühr:  ab 12 Teilnehmern  50,- EUR  
    6 - 11 Teilnehmer   62,- EUR  
Teilnehmerzahl:  mindestens 6  
  
Verbindliche Anmeldung zu diesen Kursen bei der VHS-Geschäfts-
stelle im Rathaus (Frau Hummel), Tel. 07674/ 848-23 oder wie ge-
wohnt auch direkt bei der Kursleiterin Frau Opfer, Tel. 07674/ 8169. 
    
  
Vortrag:   
„Richtig erben und vererben – alles was Sie wissen sollten“   
Wie kann ich am besten vererben? Wem kann ich etwas vererben? 
Was muss ich dabei besonders beachten? Welche Rolle spielen 
Pfl ichtteilsrechte?  

Zu diesem spannenden Thema gibt es einen Vortrag von Rechtsan-
walt Dr. Klaus Krebs.  

Es werden die gesetzliche Erbfolge, das Berliner Testament, das Ge-
schiedenentestament, das Behindertentestament und das Pfl icht-
teilsrecht angesprochen und Möglichkeiten und Risiken anhand von 
Fallbeispielen erklärt. 

Der Vortrag wird ca. 1 Stunde dauern. Danach steht Dr. Krebs gerne 
auch für Ihre Fragen zur Verfügung. 
  
Termin: Mittwoch, 13.11.2019  
Uhrzeit: 19.00 Uhr  
Ort: Rathaus Todtmoos, St. Blasier Str. 2
 Sitzungssaal ( barrierefrei )  
Gebühr: kostenlos  
  
Um Voranmeldung wird gebeten (für eine ausreichende Bestuhlung), 
VHS-Geschäftsstelle im Rathaus (Frau Hummel), Tel. 07674/ 848-23.  
  

Öff nungszeiten der Tourist-Information
Todtmoos 
Montag bis Freitag 09:30-17:00 Uhr 
Samstag bis Sonntag 10:30-12:00 Uhr 

 
 

Geführte Wanderung mit dem 
Schwarzwaldverein 
Sonntag, 15.09.2019

Von Schönau nach Todtmoos 
Busfahrt nach Schönau im Wiesental (mit Konuskarte gratis) 

Auf dem Urwaldpfad wandern wir hinauf zum Aussichtspunkt Hol-
zer Kreuz. Dornwasenpanoramaweg, Sattelwasenhütte und Herren-
schwand heißen die nächsten Zwischenziele, bevor wir am Weißen-
bachsattel den höchsten Punkt erreicht haben. Über Todtmoos-Weg 
und durch die Rabenschlucht gelangen wir nach Todtmoos zurück. 

Rucksackverpfl egung erforderlich! 
Keine Schwierigkeiten, aber lange Tour. 

Treff punkt:  8.15 Uhr Tourist Info /Todtmoos Busbahnhof 
 8.30 Uhr /Schmidts-Markt
Gehzeit:  5.Std., ca. 16 km, ca.550 Hm
Wanderführer:  Andreas Wagner, 
Anmeldung und Information:  Tel. 01714582302 
 

Öff nungszeiten öff entliche Hallenbäder 
in Herrischried, Tel. 07764-6759 
Montag, Dienstag geschlossen 
Mittwoch 11:00-21:00 Uhr 
Donnerstag 09:00-13:00 Uhr 
Freitag 11:00-21:00 Uhr 
Samstag 11:00-16:00 Uhr 
Sonn- und Feiertag 10:00-18:00 Uhr 

in Görwihl, Tel. 07754-351  
Montag (Warmbadetag 30 Grad) 15:00-21:00 Uhr
Mittwoch 15:00-21:00 Uhr
Freitag 16:00-20:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag 14:30-19:00 Uhr 
(letzter Einlass 17:30 Uhr)

in Menzenschwand, Tel. 07675-929104
täglich 10:00-21:00 Uhr
Freitag 10:00-22:00 Uhr 
  

Regelmäßige Veranstaltungen
Ausstellung im Rathaus:   „Ich nehme mir die Freiheit“
geöff net von 21. Juli 2019 bis 06. Januar 2020
Mo-Fr:  08:30 - 11:30 Uhr
Di:        14:00 - 18:00 Uhr
Mi:        14:00 - 16:00 Uhr

 
Veranstaltungshinweise 
Eröff nung Todtmoos Trail & Jubiläum „20 Jahre MTB im Skiclub 
Todtmoos“ 
14.09.2019, ab 10:00 Uhr im Kurhaus Wehratal 
Zum mehr als 50 km langen Mountainbikenetz kommt in Todtmoos 
jetzt auch offi  ziell der Todtmoos Trail dazu. Ein neuer Fahrspaß für 
Mountainbiker mit komplett neuer Beschilderung und erlebnisrei-
chem Trailanteil. Der Rundweg beschreibt zwei Schleifen mit insge-
samt 23 km auf denen 783 Höhenmeter zu überwinden sind. 
Auf Initiative der MTB Gruppe des Skiclub Todtmoos ist eine mittel-
schwere Trail-Strecke entstanden, die sowohl den erfahrenen Bikern 
und Bikerinnen Spaß macht als auch den Trail-Anfängern. 
Wir freuen uns, dass Sabine Spitz bei der offi  ziellen Eröff nung mit 
dabei ist. Die Olympiasiegerin, zweifache Weltmeisterin, vierfache 
Europameisterin und 20fache Deutsche Meisterin im Mountainbike-
sport lässt es sich nicht nehmen, die erste offi  zielle Eröff nungsfahrt 
auf dem neuen Trail anzuführen. 
Zur Eröff nung dieses neuen Angebots im Bereich Mountainbike 
möchte die Gemeinde Todtmoos und der Skiclub Todtmoos alle 
MTB-Interessierten recht herzlich einladen. 
  
Konzert mit dem Musikverein Todtmoos-Weg 

15.09.2019, 10:45 Uhr im „Alten Kurpark“ (bei ungünstiger Witte-
rung – Kurhaus Wehratal) 
Der Musikverein Todtmoos-Weg e.V. wurde im Jahr 1895 im größten 
Teilortsteil von Todtmoos von 9 Männern und dem Dorfschullehrer 
gegründet. Der 1. Auftritt fand am 27.Januar 1897 anlässlich des Ge-
burtstags von Kaiser Wilhelm II. statt.  
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Nach einer durchgehenden 123-jährigen Vereinsgeschichte ist der 
Musikverein heute eine Kapelle, welche eine breite musikalische 
Vielfalt, von volkstümlicher bis zur modernen Musik bietet. 
In ihrer schmucken Hochschwarzwälder Tracht freuen sich die Musi-
kerinnen und Musiker darauf Ihre Besucher und Zuhörer bestens zu 
unterhalten. 
 
 
Veranstaltungsübersicht  vom 13. September 
2019 bis 20. September 2019 
Freitag, 13. September 2019 
13:00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Treff punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 8,50 € 
 mit Vesperbrett und Brot 
 und ein Bauernschnaps gratis. 
 Anmeldung bitte bis 16 Uhr am Vortag 
 Tel. 07674-367
 Gruppenanmeldung nach Absprache 
  
19:00 Uhr Tanz- und Discostadl 2 Dj´s auf 2 Ebenen 
 (zwei Lokale unter einem Dach) 
 mit Todtmooser Gästekarte frei 
  
Samstag, 14. September 2019 
ab 10:00 Uhr Offi  zielle Eröff nung – Todtmoos-Trail 
 mit Sabine Spitz 
 Programm zur Eröff nung: 
10:00 Uhr Offi  zielle Begrüßung durch 
 Frau Bürgermeisterin Jeanette Fuchs 
 und Volkhard Bartel, Skiclub Todtmoos 
 sowie Grußworte von Sabine Spitz,  
 Weltmeisterin und Olympiasiegerin  
 als Stargast. 
 
10:30 Uhr Start der ersten Startgruppe 
  
ab 11:00 Uhr Freigabe der Strecke für Jedermann, 
 je nach Teilnehmerzahl werden auch 
 hier zeitlich versetzte Startgruppen 
 gebildet. 
  
ab 12:00 Uhr Pasta-Party in der Wehratalhalle, 
 Bike-Ausstellung und Bike-Service mit 
 der Firma 2Radsport Wehr, 
 Autogrammstunde mit Sabine Spitz, 
 Bike-Geschicklichkeitsparcour im 
 Neuen Kurpark, 
 Musikalische Unterhaltung in der  
 Wehratalhalle  
  
19:00 Uhr Tanz- und Discostadl 2 Dj´s auf 2 Ebenen 
 (zwei Lokale unter einem Dach) 
 mit Todtmooser Gästekarte frei 
  
Sonntag, 15. September 2019 
8:15 Uhr Wandern mit dem  
 Schwarzwaldverein: 
 Von Schönau nach Todtmoos 
 Gehzeit: 5 Std., Strecke: ca. 16 km,  
 Höhenmeter: ca. 550 m 
 Anmerkung: Busfahrt nach Schönau,  
 Rucksackverpfl egung,  
 keine Schwierigkeiten, aber lange Tour. 
 Treff punkt: 8:15 Uhr Tourist Info, 
 8:30 Uhr Busbahnhof / Schmidt´s Markt  
 (Straßensperrung beachten) 
 Wanderführer: Andreas Wagner, Anmeldung und 
 Information: Tel. 0 171 458 23 02 

10:45 Uhr Konzert mit dem  
 Musikverein Todtmoos-Weg 
 im „Alten Kurpark“, bei ungünstiger 
 Witterung im Kurhaus Wehratal 
 Eintritt: frei  

Dienstag, 17. September 2019 
09:30-11:30 Uhr  Krabbelgruppe Todtmoos (0-3 Jahre) 
 Gemeinsames Spielen und Austauschen! 
 Treff punkt: Spielzimmer im Kurhaus Wehratal 
  
13:00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Treff punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 8,50 € 
 mit Vesperbrett und Brot 
 und ein Bauernschnaps gratis. 
 Anmeldung bitte bis 16 Uhr am Vortag 
 Tel. 07674-367
 Gruppenanmeldung nach Absprache 
  
18.30-20.00 Uhr  Kräuterführung
 Kräuterwanderung mit
 Naturführerin Elisabeth Sellin
 Treff punkt: Patientenparkplatz 
 Unterhalb der Klinik Wehrawald
 Kostenbeitrag: 5 € 
  
Mittwoch, 18. September 2019 
15:30 Uhr Glasbläservorführung mit Reinhard Börner  
 im Heimatmuseum (bis 16.15 Uhr) 
 Eintritt: mit Gästekarte 2 €, ohne Gästekarte 3 €
 mit Todtmooser Gästekarte 
 (ab 2 Übernachtungen) 1,50 € 
  
19:00 Uhr Fußball für jedermann ab 18 Jahren 
 Treff punkt: Sportplatz Jägermatt
 bei ungünstiger Witterung: 
 Turnhalle Kurhaus Wehratal 
  
Donnerstag, 19. September 2019 
08.30-13.00 Uhr  Todtmooser Wochenmarkt 
 auf dem Sparkassenplatz 
  
13:30 Uhr Geführte Wanderung zur Wehraquelle 
 Strecke: 8,5 km, Höhenmeter: 340 m, 
 Gehzeit: 3 Std., Schwierigkeit: leicht, 
 Kosten: frei, Anmeldung: nicht erforderlich, 
 Anmerkung: mit Einkehrmöglichkeit 
 Treff punkt: Tourist-Information 
  
14.00 Uhr Kutschfahrt mit Stephan Zimmermann 
 Abfahrt halbstündlich von 14-16 Uhr 
 Voranmeldung bei der Tourist-Information bis 
 17.00 Uhr am Vortag, Tel. +49 (0)7652-1206-8540 
 Kosten: Erw. 8 €, Kinder 5 €, Erw. mit Todtmooser  
 Gästekarte (ab 2 Übernachtungen) 4 €, Kinder 
 mit  Todtmooser Gästekarte 
 (ab 2 Übernachtungen) 2,50 €  
 Treff punkt: beim Landgasthof Linde in 
 Todtmoos-Weg 
  
15:00 Uhr Backen einer Schwarzwälder Kirschtorte 
 Treff punkt Café Zimmermann 
 Kostenbeitrag einschl. 1 Tasse Kaff ee und  
 1 Stück Schwarzwälder Kirschtorte 10,50 € 
 Anmeldung bis Dienstag, 18:30 Uhr
 im Café Zimmermann, Tel. 07674-90570 
  
Freitag, 20. September 2019 
13:00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Treff punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 8,50 € 
 mit Vesperbrett und Brot 
 und ein Bauernschnaps gratis. 
 Anmeldung bitte bis 16 Uhr am Vortag 
 Tel. 07674-367
 Gruppenanmeldung nach Absprache 

19:00 Uhr Tanzlokal Schwarzwaldspitze: 
 Oktoberfest 
 Alpen-Tippi,  Musiklounge 
 mit Todtmooser Gästekarte Eintritt frei 
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Kirchliche  
Nachrichten

Katholische Kirche

Kath. Pfarramt und Sekretariat: 
Kurparkweg 8,  79682 Todtmoos 
Telefon:  07674/462 
Telefax:  07674/451 
Email:  sekretariat@pfarramt-todtmoos.de  
Homepage:  www.wallfahrtskirche-todtmoos.de 
  www.se-todtmoos-bernau.de 

Freitag 13.09.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Barmherzigkeitsrosenkranz
15:00-16:00 Uhr  Beichtgelegenheit
 
Samstag 14.09.
15:00 Uhr  Trauung Manuel Waßmer und Madlen Waßmer, 
 geb. Böhler
18:00-19:00 Uhr  Beichtgelegenheit
18:30 Uhr  Rosenkranz
19:00 Uhr  Vorabendmesse
 
Sonntag 15.09.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit
9:00 Uhr  Rosenkranz
9:30 Uhr  Hl. Messe für die Seelsorgeeinheit und Wallfahrer
 Wallfahrt Wehr zur
11:00 Uhr  Hl. Messe
13:00 Uhr  Tauff eier für Emmanuelle Mey
 
Mittwoch 18.09.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr  Hl. Messe
10:00 Uhr  Eiserne Hochzeit 65 Jahre Willi und Liselotte 
 Behringer aus Häusern
 Altenwerk Hohentengen
14:00 Uhr  Hl. Messe
16:00 Uhr  Meditation Kfd St. Urban Freiburg Frau Schmidt
 
Donnerstag 19.09.
18:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
19:00 Uhr  Hl. Messe
 
Freitag 20.09.
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und 
 Barmherzigkeitsrosenkranz
15:00-16:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
 
  

Evangelische  
Kirchengemeinde Todtmoos

Tel.: 07674-371,  Fax.: -1027  
Sekretariat:    Donnerstags von 9:00-12:30 Uhr , 
Tel. 07674/371,  Fax. 07674/1027, 
E-Mail:  todtmoos@kbz.ekiba.de; 
Homepage:  www.ev-kirche-todtmoos.de  
Sprechzeit: Gemeindediakon Bendig nach 
 Vereinbarung, Tel.: 07674/371   
Gottesdienste: 
Sonntag, 15.09.2019 10:00 Uhr Gottesdienst 
 (Pfr. Markus Wagenbach) 
   
Sonntag, 22.09.2019 10:00 Uhr Gottesdienst 
 (Prädikantin Christa Zumkeller)    
  
Veranstaltungen: 
Donnerstag, 19.09.2019 15:00 Uhr Seniorenkreis 
 Ev. Gemeindesaal, Todtmoos 

Vereinsnachrichten

Für den Inhalt der Veröff entlichungen unter 
„Vereinsnachrichten“ sind die Vereine verantwortlich! 

Theaterring Todtmoos   
Gertraude Mittelsteiner 
Zellermoosstr. 5 
79682 Todtmoos 
  
Tel.: 07674-8147 
E-Mail: gertraude.mittelsteiner@freenet.de 
    
Liebe Freunde des Theater Freiburg 
  
Endlich ist es wieder soweit, die neuen Termine sind da!!!   
1)  10.11.2019 
 Wut 15.00 Uhr 
 Schauspiel von Elfriede Jelinek   
2)  19.01.2020 
 DER RING DES POLYKRATES & ANDERE WERKE 15.00 Uhr 
 Oper konzertant von Erich Wolfgang Korngold   
3)  15.03.2020 
 THE TURN OF THE SCREW 15.00 Uhr 
 Oper von Benjamin Britten   
4)  10.05.2020 
 DIE HOCHZEIT DES FIGARO – LE NOZZE DI FIGARO 15.00 Uhr 
 Komische Oper von Wolfgang Amadeus Mozart 
5)  07.06.2020 
 DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG 15.00 Uhr 
 Schauspiel nach William Shakespeare   
6)  12.07.2020 
 MADAMA BUTTERFLY 15.00 Uhr 
 Oper in drei Akten von Giacomo Puccini   
Ich hoff e sehr, dass unsere Gruppe zustande kommt und wir wieder 
gemeinsam das Abo genießen können. 
Bitte gebt Bescheid, wer NUR auf die Warteliste möchte.   

Liebe Grüße, eure Gertraude Mittelsteiner 
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Rentnergemeinschaft

Wanderung 
Die Rentnergemeinschaft Todtmoos triff t sich am Mittwoch den 
18.9.2019 zu einer gemütlichen Wanderung. 
Treff punkt:14 Uhr beim Busbahnhof 
   
 

SV Todtmoos Herren

Kreisliga B / Staff el 2: 
SV Todtmoos – SV Herten 2, 2:4 (1:3), Todtmoos  
SV Herten 2 hat sich gegen SV Todtmoos mit 4:2 durchgesetzt und sich 
damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. In der 14. Minute 
verwandelte Patrick Sachs einen Elfmeter zum 1:0 für SV Todtmoos. 
Das Heimteam bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Kevin 
Wolek für den Ausgleich sorgte (15.). Für das 2:1 und 3:1 war Gianluca 
Esposito verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwar-
ze (27./44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen 
nannten. Als Sven Bevensee in der 66. Minute für Marc Schubert auf 
das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. 
In der 69. Minute brachte Marc Maier den Ball im Netz von SV Herten 
2 unter. Alessio Paciulli versenkte die Kugel zum 4:2 (80.). Schließlich 
strich SV Herten 2 die Optimalausbeute gegen SV Todtmoos ein. 
In der Tabelle liegt SV Todtmoos nach der Pleite auf dem neunten 
Rang. Trotz der drei Zähler machte SV Herten 2 im Klassement keinen 
Boden gut.  
Nächstens Spiel:
Sonntag, 15.09.2019 - 15:00 Uhr: FC Wehr 2 - SV Todtmoos 

 
Neuer Dance- Fitness-Kurs   
Am Dienstag den 17.09.2019 um 20 Uhr startet ein neuer Dance – 
Fitness Kurs in der Sporthalle der Wehratalhalle. 
Der Kurs eignet sich für jedes Alter und jedes Geschlecht.   
Kommen sie ohne Teilnahmeverpfl ichtung zum Schnuppern, ob das 
Angebot sie anspricht. 
Leiterin des Kurses ist Vlasta Delic, Diplom Sportlehrerin, Sportthera-
peutin, Pilates Lehrerin.   
Wenn sie Fragen haben, rufen sie Frau Delic unter 0157 731 696 77 an.   
Mitglieder des SVT erhalten eine Kurspreisermäßigung von 20 %. 
  
 

Trachtenkapelle Todtmoos

Hier spielt die Musik!!! Wir suchen genau dich! 
Hast du Lust Teil einer tollen Gemeinschaft zu sein, dein Hobby mit 
Freunden zu teilen und viele gemeinsame lustige Stunden mit uns 
zu verbringen? 
Dann bist du bei uns genau richtig. 
Wir suchen Nachwuchs für unseren jung gebliebenen Verein und möch-
ten dir unseren Verein und verschiedene Blasinstrumente genauer vor-
stellen. Wenn du dich für eine erfolgreiche Karriere bei der Trachtenka-
pelle Todtmoos interessierst, dann schau doch einfach vorbei.
Nähere Informationen erhältst du am 13.09.2019 um 17:30 Uhr in 
unserem Probelokal (Feuerwehrgerätehaus) 

Wir freuen uns auf dich!
Deine Trachtenkapelle Todtmoos e.V. 
  
 

VdK-Ortsverband

Sußerfahrt ins Markgrä� er Land 
Zu einer Rundfahrt ins Markgräfl er Land lädt der VdK, Ortsverband 
Todtmoos seine Mitglieder und Gäste recht herzlich ein.  
  
Die Fahrt fi ndet am Dienstag, den 24. September statt, Abfahrt 
ist um 13,00 Uhr ab Busbahnhof in Todtmoos. 
  
Die Fahrt führt uns von Todtmoos über den Notschrei – Kirchzarten – 
St. Peter (mit Halt) –Glottertal – Denzlingen - Kaiserstuhl mit Einkehr 
in einer Straußenwirtschaft mit neuem Wein und Vesper. 
Rückkehr in Todtmoos wird gegen 19,00 Uhr sein. 
  
Über eine zahlreiche Teilnahme an dieser Kaiserstuhlrundfahrt 
freut sich die Vorstandschaft des VdK Todtmoos. 
  
Auskunft/Anmeldungen nimmt Ludwig Jehle, 
Tel. 07674-217 gerne entgegen. 
  
 

Parteien

Freie Wähler Todtmoos

Einladung 
zur Jahreshauptversammlung 2019 der FWT   
Liebe Mitglieder der Freien Wähler Todtmoos,   
zu der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Freien Wähler 
Todtmoos e.V. dürfen wir Sie recht herzlich einladen. 
Wir würden uns sehr freuen, Sie zu dieser Mitgliederversammlung im 
„Hotel Rößle“ (Konferenzraum) in Todtmoos-Strick begrüßen zu dürfen. 

Termin: Montag, 16. September 2019 um 19:30 Uhr 
  
Tagesordnung
1. Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden
2. Tätigkeitsbericht
3. Kassenbericht, Schatzmeisterin
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Neuwahlen der Vorstandschaft und der Kassenprüfer
7. Ehrungen
8. Ausblick Gemeinderatstätigkeit
9. Vereinsaktivitäten
10. Verschiedenes / Wünsche und Anträge
   
Anträge (Punkt 10) können gem. Satzung bis zum 09.09.2019 beim 
Vorstand schriftlich eingereicht werden. 
    
Die Vorstandschaft 
  
 

Aus den  
Nachbargemeinden

Hildegard von Bingen-Freundeskreis Hotzenwald 
Wir laden alle Interessierten zum Thema:   
„Starkes Immunsystem“ ein.   
Wann:  Dienstag, 15. Oktober um 19:00 Uhr   
Wo:  Görwihl, Pfarrsaal, Kirchstraße 6 A   
Referentin:  Caroline Wunderlich (Heilpraktikerin)    
Eintritt frei  

Ende des redaktionellen Teils



Fahrer gesucht 
Vollzeit/Teilzeit/Minijob-Basis

0 77 62 / 
5 11 88

Rollstuhltaxi

Reinigungskraft
für privaten Haushalt gesucht 
1-2 mal wöchentlich nach Vereinbarung.

Tel. 07674/546 

Beamtin sucht 

2-4-Zimmer-Wohnung in Todtmoos
hell, ruhige Lage, Badewanne, Garten/Balkon/Terrasse, 

Keller und Garage erwünscht.
Tel. 0174 / 6 90 56 28 

Wir suchen für sofort oder nach Vereinbarung eine 

Servicekraft 
für unser Abendrestaurant. 

Arbeitszeiten nach Absprache in Teilzeit oder als Minijob 
möglich, Service für unsere Hausgäste, kein á la carte. 

Kontakt: Andreas Weiland 

Hotel am Kurpark 
Salesiaweg 2  •  79682 Todtmoos  •  07674 909180 

www.Hotel-am-Kurpark.de  •  Info@Hotel-am-Kurpark.de 



Vom 26. Juli bis Ende Oktober bietet Ihnen
unser Restaurant:

Jeden Freitag „Fischtag“
mit verschiedenartigen Fischgerichten

Jeden Samstag und Sonntag 
(bei schönem Wetter)

„Grilltage“
mit verschiedenartigen Speisen 
von unserer Outdoor-Grillküche.

Über Ihren Besuch freut sich das 

Team vom Waldhotel Auerhahn
Hochkopf  1 • 79674 Todtnau • 07674 - 437

info@waldhotel-auerhahn.com

Wir empfehlen 
täglich frischen Zwiebelkuchen

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Todtmoos

WIR SUCHEN SIE
als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Zusteller
(ab 13 Jahren, Rentner, Hausfrauen) für Prospekteverteilung in 
Todtmoos.

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH
Telefon 0800-999-5-666                     zusteller@psg-bw.de

Telefontalent als Recruiter (w/m/d) ! gesucht 
Für Bewerberkontakte-Betreuung mit Kenntnisse 
im Sozial-Media Bereich.
!Top Gehalt bis € 3.350,00 Brutto !

Fa. Bruno Stärk,  Schaffhauser Straße 103  
79761 Waldshut-Tiengen direkt@brunostaerk.de

EFH Herrischried OT Wehrhalden
auf Wunsch teilmöbliert, EBK, gehobene Ausstattung, idyllisch,

naturnah, ruhig, 139 qm Wfl., Wintergarten, ZH, off. Kamin, 
Garten, Carport, ab sofort zu verm. Tel. 07764-265928 



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

PRIMO-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
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Starten Sie nach der Sommerpause 
in unsere beliebteste Aktion!
Deswegen ist tierisch gute Laune angesagt.  
Mit dieser guten Laune schalten Sie 6 Anzeigen  
und bezahlen nur 4. 

Na? Fühlt sich Ihr September schon gut für Sie an?  
Unsere Aktion gilt vom 9.9. bis 8.11.19 in den  
Kalenderwochen 37 bis 45.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und 
unsere aktuelle Preislisten für Gewerbetreibende und Wer-
beagenturen (gültig ab 1. Januar 2019). * Um in den Genuss 
dieser Aktion zu kommen liefern Sie bitte Ihre druckfähi-
gen, fertigen Anzeigenvorlagendaten bis donnerstags, 9 Uhr 
in der Vorwoche. Ebenfalls bitten wir um die Abbuchungs-
erlaubnis, andere Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. 
Ihre Anzeigenschaltung muss durch sechs teilbar (wöchent-
liche Erscheinungsweise) oder durch vier teilbar (14-tägige 
Erscheinungsweise) sein und in sechs/ vier aufeinanderfol-
genden Wochen geschalten werden. Alle bestehenden Ra-
batt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem 
Verlag sind außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Vo-
lumen Ihrem Kundenkonto gutgeschrieben. Farbzuschläge 
sind nicht rabattierfähig. Die zwei günstigsten Ausgaben 
sind für Sie kostenlos. 

TIERISCH GUT GELAUNT... 
IM SEPTEMBER GIBT ES WIEDER RABATTE!

6 Anzeigen 

schalten -  

4 Anzeigen 

bezahlen



Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie zu uns und lassen sich individuell beraten 
oder übersenden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(gerne auch per Email) an:

Diakonische Dienste Hochrhein gGmbH „Haus am Vitibuck“ 
Bahnhofstr. 10, 79761 Waldshut-Tiengen, info@ddh-tiengen.de, Tel. 07741-965650

Die Diakonische Dienste Hochrhein gGmbH ist Träger des Seniorenheims „Haus am Vitibuck“
in Tiengen. Für die Pflege und Betreuung der 97 Bewohner/innen suchen wir:

Präsenzkräfte (m/w) (Teilzeit)
Hauswirtschaftliche Tätigkeit im Wohnbereich mit Kontakt zum Bewohner

Pflegehilfskräfte (m/w) (Teilzeit) oder die, die es gerne werden möchten!

Auszubildende in der Pflege
Gerne nehmen wir auch Initiativbewerbungen entgegen.

Unser Haus ist Teil des Evangelischen Sozialwerks e.V. Müllheim. Wir verstehen uns als
Dienstgemeinschaft. Unsere Aufgaben gestalten wir im Geist der Nächstenliebe und auf der
Grundlage professioneller Aus- und Weiterbildung.
Haben Sie Interesse und Lust Teil eines motivierten Teams zu werden?

Dann dürfen wir Ihnen folgendes Angebot unterbreiten:

• Eine abwechslungsreiche, spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit
• Engagierte und motivierte Kolleginnen und Kollegen
• Neueste Haustechnik und modernste Infrastruktur
• Einen sicheren Arbeitsplatz mit internen und externen Fortbildungsmöglichkeiten 
• Leistungsgerechte Vergütung nach AVR Deutschland mit Sozialleistungen
• 13 Monatsgehälter
• Zusätzliche betriebliche Altersvorsorge
• Mitarbeiterbezogene Gesundheitsdienstleistungen



Gutes Essen aus der Metzgerei vom 16.09. - 21.09.2019
Täglich         Nudelsuppe                                                    € 2,90
Wochentag:  Gericht:                                                                                                     €/Port.
Mo.,  16.09.  Mailänder Schnitzel, Tomatensoße
                   mit Spaghetti und Salat                                    6,30

Di.,   17.09.   Gulasch
                   mit Knödel und Rotkraut                                   6,00

Mi.,   18.09.   Schinkennudeln
                   mit Salat                                                            5,50
                   Eisbein mit Sauerkraut                                   5,40

Do.,  19.09.   Kohlroulade                                                            
                   mit Kartoffeln und Specksoße                          5,60
                   ½ gegrilltes Hähnchen                                   3,50

Fr.,   20.09.   Pfannkuchen
                   mit Hackfleischsoße und Salat                         5,40
                   Gegrillte Schweinshaxe                                 5,00

Sa.,  21.09.   Grillsteak                                                          
                   mit Nudelsalat                                                   4,90

Solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.

Filiale Todtmoos • Bergleweg 2
geöffnet: Mo., Di., Do., Fr. 8-18 Uhr, Mi., 8-13.30 Uhr,  Sa. 8-13 Uhr

Spartüte 6,00 € vom 16.09. - 18.09.2019
500 g Schweineschnitzel • 125 g Stuttgarter • 1 Becher Fleischsalat

Edelbert Waßmer
Rohmatt 28 • 79685 Häg-Ehrsberg • Tel. 07625  98359 • Fax: 98250

Angebot vom 19.09.2019 bis 21.09.2019
✓ Familienroulade                                                            1 kg     11,20 €
✓ Schweinekrustenbraten                                    1 kg        7,40 €
✓ Jägerpfanne                                                          1 kg     11,80 €
✓ Hinterschinken                                                   100 g        1,58 €
✓ Champignonlyoner                                                             100 g        1,02 €
✓ Klöpfer                                                                                             100 g        0,78 €
✓ Wurstsalat mit Käse/einfach                              100 g        0,89 €
✓ Danbo-Steppenkäse                                    100 g     1,08 €


